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Dann unterscheiden sich hier wohl die Bundesländer.

In der Notenbildungsverordnung Ba-Wü sind Grundlage der Leistungsbewertung
a) schriftliche
b) mündliche und
c) praktische Leistungen.

Und mein Ausbilder im Referendariat hat uns das eben eingetrichtert, dass eine mündliche
Leistung eine MÜNDLICHE Leistung ist.
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